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Pflegestatistik PFS

Bitte beachten Sie bei der Beantwor-
tung der Fragen die Erläuterungen zu 
1  bis 15   in der separaten Unterlage.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Ansprechperson für Rückfragen

Name:

Telefon:

E-Mail:

Stationäre Pflegeeinrichtungen

Telefon:Telefon:

A Art des Trägers  1

Freigemeinnütziger Träger

Freie Wohlfahrtspflege Bitte nur ein 
Feld ankreuzen.

oder sonstiger katholischer Träger .................................. 0Sst 8

Diakonisches Werk 
oder sonstiger der EKD angeschlossener Träger ........ 1

Arbeiterwohlfahrt 
oder deren Mitgliedsorganisation ..................................... 2

Deutsches Rotes Kreuz 
oder dessen Mitgliedsorganisation .................................. 3

oder dessen Mitgliedsorganisation .................................. 4

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
oder jüdische Kultusgemeinde ..........................................

Sonstiger gemeinnütziger Träger .......................................... 6

Privater Träger ......................................................................... 7

Öffentlicher Träger 

Kommunaler Träger .................................................................. 8

............................ 9

SA

Sst 1–7

Nummer der Pflegeeinrichtung

4
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SA

Sst 1–7

Nummer der Pflegeeinrichtung

4

Bemerkungen

B Art des Pflegeheims  2

nach der überwiegenden Personengruppe
Bitte nur ein  

Feld ankreuzen.

Pflegeheim für ältere Menschen ......................... 1Sst 9

Pflegeheim für behinderte Menschen  ............... 2

Pflegeheim für psychisch Kranke  ....................... 3

Pflegeheim für Schwerkranke und Sterbende 
(z. B. Hospiz  ........................................................... 4

nach organisatorischen Einheiten Mehrfach- 
nennungen  

möglich.

1Sst 10

Pflegeheim ( Pflegeheim in Anbindung an:
Mehrfach- 
nennungen  

möglich.

1Sst 16

 
 ..............

 
 Rehabilitationseinrichtung oder ein Hospiz  ... 117

 einen Dienst oder eine Einrichtung der Ein- 
 

 ................................ 118

Pflegeheim mit medizinischer Versorgung  
 

sogenannte Heimärzte  .................. 119

  ..............................

 Kurzzeitpflege 
  .......... 111

 Tagespflege  ........................................................ 112

 Nachtpflege  ........................................................ 113

Pflegeheim mit angeschlossenem ambulanten  
Hilfsdienst:

  ................................. 114

 sonstige ambulante Hilfeleistungen  
 (z. B. häusliche Krankenpflege oder  
  
 früher  
  .................. 1
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SA

Sst 1–7

Nummer der Pflegeeinrichtung

4
Betten 3

Dauerpflege Kurzzeitpflege

 ........................... 20–23 24–27

 ........................... 28–31

 .......................... 36–39 40–43

 ....... 44–47

Plätze (Betten  ...................................................

 
Kurzzeitpflege

 
 für die Kurzzeitpflege genutzt werden 

 ............... 60–63

Sonderbereiche

 
 Standard des Heims – abweichenden 

 
 ................... 64–67

Im teilstationären Bereich
Tagespflege Nachtpflege

Plätze (Betten  ...................................................  68–71
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PFS
Beim Ausfüllen des Fragebogens beachten Sie bitte die  
Erläuterungen zu 6 7  und 9 .

Schlüssel A
Ziffer 6

1 Vollzeitbeschäftigt
2  

3  

4

6
8

Hinweis
 

 
 

 
 

 
 

schätzen ist.
 

waltung und im sonstigen Bereich tätige Personal ist  
 

anzugeben.

9

Schlüssel B
Ziffer 7

1
2
3
4

Schlüssel C

Ziffer
Berufsabschluss bzw. bei Auszubildenden und 

 9

01
02  

Ausbildung noch mit diesen angestrebten Abschlüssen 
-

Anmerkung: 
ist eine Auswahl dieser Abschlüsse in IDEV nicht mehr 

Bei den anderen Beschäftigten ist die Angabe der bishe-

03  
(

04
 

(
21
06
07
08
09  

10
11 sonstiger Abschluss im Bereich der nichtärztlichen  

Heilberufe  

12
13
14

Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung  

16 sonstiger pflegerischer Beruf (
 

17
18 sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss
19 sonstiger Berufsabschluss
20 ohne Berufsabschluss
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Erläuterungen zum Fragebogen

PFSPflegestatistik

Alle Angaben beziehen sich auf den Erhebungsstichtag  

 Art des Trägers

– Freigemeinnütziger Träger 
 

-

Wohlfahrtspflege angegliedert ist. In diesem Fall kreuzt  
-

band an. 

 Von den Kirchen selbst betriebene Einrichtungen sind der  
-
 

– Sonstiger gemeinnütziger Träger 

 Entsprechend werden hier auch die Religionsgemeinschaf-

aufgeführten Verbänden zugeordnet wurden.

  
Abgabenordnung durch das Finanzamt anerkannt.

– Privater Träger 
-

halten werden.

– Öffentlicher Träger  
Kommunaler Träger 

-
 

sowie Regiebetriebe der kommunalen Verwaltung.

 Sonstige öffentliche Träger  

Bei Einrichtungen mit unterschiedlichen Trägern wird der  

 Art des Pflegeheimes 

Art des Pflegeheimes nach der überwiegenden  
Personengruppe

Ihrem Pflegeheim überwiegend

Bei Pflegeheimen für ältere Menschen bilden Männer und 

 
medizinische Behandlungspflege und soziale Betreuung über-  

–
ihrem Alter –
zu erfassen. Bei den Pflegeheimen für psychisch Kranke sind 
auch die gerontopsychiatrischen Einrichtungen zu berücksich-
tigen. Zu den Pflegeheimen für Schwerkranke und Sterbende 

-

Nicht einzubeziehen sind dabei Krankenhäuser oder statio-

schulische Ausbildung oder die Erziehung Kranker oder Be-

 

Art des Pflegeheimes nach organisatorischen Einheiten

ist hier die vollstationäre Dauerpflege, Kurzzeit-, Tages- 
oder Nachtpflege zu markieren. Mehrfachnennungen  

 

 
 

als Teil einer ein- bzw. mehrgliedrigen Einrichtung dem Zweck  
der Kurzzeitpflege dient.

Falls Ihre Pflegeeinrichtung neben der stationären Pflege  

nachfolgenden Position im Abschnitt B kenntlich zu machen:

Pflegeheim mit angeschlossenem ambulanten Hilfsdienst 

  114 x

Bietet die Einrichtung neben den ambulanten oder stationären 

sich um eine Mischeinrichtung. Für jede Art von SGB XI-
fremder Leistung eine  
Angabe zu machen  

-
-

Nähe gegeben sind.

Beispiel 1

 

In diesem Fall sind folgende Stellen kenntlich zu machen: 

– Vollstationäre Dauerpflege 110 x

– Tagespflege 112 x

– Pflegeheim in Anbindung an eine  
 

116 x

 

1

2
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 Zahl der verfügbaren Plätze

Als „verfügbare Plätze“ zählen die am Stichtag zugelas-

Versorgungsvertrag -

-

einzutragen. 

-

 
 

plätze einzubeziehen. 

-
spiel für ein Heim mit Sonderbereichen ist ein Altenpflegeheim 
mit separaten Pflegeplätzen und -sätzen für schwer demente 
Pflegebedürftige oder pflegebedürftige Apalliker.

 Vergütung

–  

-
 

– Unterkunft und Verpflegung 

entsprechend den Pflegesatzvereinbarungen in EUR und 
Cent rechtsbündig einzutragen. Sofern das Entgelt für Unter-

Nicht einzubeziehen sind

–  
 

– Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuung und  

-
erbringung (insbesondere im Bereich der medizinischen 

 

-
erbringung durch zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal  

–
und

–  

–

–

–

– Nachtpflege

anzugeben.

Bei der Tages- und Nachtpflege ist der Pflegesatz für die  
Pflege eines ganzen Tages bzw. einer ganzen Nacht einzu-  
tragen. Für Zwecke der Statistik ist teilstationär der Pflegesatz 
ohne Fahrtkosten anzugeben. Pflegesätze für teilstationäre 

 

 -

-
gruppe anzugeben.

Personalbestand am 15.12.

Zum Personalbestand

Pflegeheim stehen und teilweise oder ausschließlich -

 B. in einem Pflege-

 
 

Dazu zählen z. B. auch

–  

der besonderen Schutzfristen nach dem Mutterschutzge-

–

–  

Nicht zu erfassen sind

–  

–  

–
mentären Einrichtungen außerhalb der wirtschaftlich 

– -
recht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag 

 
1-Euro-Jobs

Es sind also nur Angaben über die Beschäftigten einzeln 
die Leistungen nach dem SGB XI für das zu- 

gelassene Pflegeheim erbringen, d. h. für vollstationäre 
 

pflege   

-

einer gemischten Einrichtung arbeiten. 

 Geschlecht

3

4

5
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 Beschäftigungsverhältnis 

 

 
ist nach Schlüssel A zu kennzeichnen. Es gelten folgende  
Definitionen:
Vollzeitbeschäftigt
Regel der betriebsüblichen Arbeitszeit entspricht. In den  

 
 

umfang unterstellt.

Teilzeitbeschäftigt
nur eine kürzere als die betriebsübliche Wochenarbeitszeit 

...
nicht

...  nicht geringfügig beschäftigt  

...

 
 

Bitte beachten: -

-
-

 
Es werden Auszubildende und  

 
 

-
 

die in diesem Rahmen umgeschult werden.

 
zählen zum Beispiel:

 

praktischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum  

-

 
Berufsschule  

bzw. Schule des Gesundheitswesens ausgebildet werden 
oder einen Teilabschnitt der praktischen Ausbildung in einer 

-

Nicht erfasst werden hingegen Auszubildende und  

-

-
ren. Auch Praktika im Rahmen eines Studiums werden an  

 

berufsbegleitende Ausbildung in der Einrich-

 
rinnen erfasst werden.

Zu den Praktika außerhalb einer Ausbildung  
Beispiel:

-

– Praktika zur allgemeinen Berufsorientierung zum Beispiel 

– Praktika im Rahmen eines Studiums.

 Arbeitsanteil für das Pflegeheim nach SGB XI

 

-
 

Anteil sie für das Pflegeheim arbeiten. Dabei genügen 

Buchführungsunterlagen dienen. So muss nach der Pflege-

für jede Pflegeeinrichtung die Ermittlung und Abgrenzung der 

hilfsweise für eine anteilige Zuordnung des Personals auf das 
Pflegeheim herangezogen werden kann. Soweit die Pflege-

-

-

Personalzuordnung abgeleitet werden.

Hinweis:
Die Angaben zum Arbeitsanteil unterscheiden sich somit 

Beispiel 2
 

 
zugelassenen Pflegeheim und einem Altenheim besteht 
(Mischeinrichtung  

 
Signierziffer 2 (  

einzutragen.

Beispiel 3
Eine teilzeitbeschäftigte Altenpflegehelferin ist ebenfalls in 

Signierziffer 1   einzutragen. Dabei 
-

6

7
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Beispiel 4

mehrgliedrigen Mischeinrichtung tätig. In dieser Einrichtung 

und ein zugelassenes Kurzzeitpflegeheim (mehrgliedrige 
Einrichtung

Mischeinrichtung

Dabei teilt sich ihre Arbeitszeit wie folgt auf:

 
 Kurzzeitpflegeheim 

 

Signierziffer 3 ( -
tragen. Hier ist tatsächlich nur der Arbeitsanteil für das 
Pflegeheim

Einrichtungen sind.

und im sonstigen Bereich tätige Personal ist der Arbeitsanteil 

Beispiel 5

 
Signierziffer 1

 Überwiegender Tätigkeitsbereich im Pflegeheim  
nach SGB XI

Für jede für das Pflegeheim arbeitende Person nach SGB XI ist 
der überwiegende Tätigkeitsbereich im Pflegeheim  anzukreuzen. 

-

Bei der Feststellung des überwiegenden Tätigkeitsbereichs 
sind nur die Leistungen für das Pflegeheim, d. h. für die 

Beispiel 6
 
–

 
folgenden Arbeitsbereichen tätig:

Bei „überwiegender Tätigkeitsbereich“
 
 

als in irgendeinem anderen Bereich des Pflegeheimes. 

Für die einzelnen Arbeitsbereiche gelten folgende Definitionen:

– „Körperbezogene Pflege“ erfolgt insbesondere im  
Bereich der: 

–  
-

– -

-
-

lungspflege ist einzubeziehen.

–  zusätzliches Pflegefachpersonal
-

dere im Bereich der medizinischen Behandlungspflege. 
Das zusätzliche Pflegefachpersonal ist zur Erbringung 

Regelungen zum Stichtag finanziert wird. Dies kann 

-
kräfte handelt und nur in Ausnahmefällen auch Pflege-
hilfskräfte in Ausbildung als Fachkraft eingeordnet werden 

Die Finanzierungsprogramme für zusätzliches Pflegefachper-

Die Frist für Neuanträge endet am 30.06.2023. In der Statistik 
2023 ist das über die beiden Programme zum Stichtag finan-
zierte Personal weiterhin zu erfassen.

– zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal  
 

 durch diese Regelungen zum Stichtag finanziert wird.

– Betreuung umfasst Unterstützungsleistungen zur  
 

 insbesondere

– bei der Bewältigung psychosozialer Problemlagen oder 

–  
der 
Kontakte und bei bedürfnisgerechten Beschäftigungen 
im Alltag sowie

– .

– Zusätzliche Betreuung  
der Pflegebedürftigen durch zusätzliches Betreuungs- 

 
Pflegebedürftigkeit – notwendige Versorgung hinaus-

das durch diese Regelungen zum Stichtag  finanziert 
wird.

– Zur Hauswirtschaft zählen z. B. Reinigungsarbeiten oder 
haustech-

nische Bereich
Reparaturarbeiten umfasst. 

– Unter „Verwaltung, Geschäftsführung“ sind die Per-

planerischen und organisatorischen Aufgaben der Pflege-
einrichtung wahrnehmen.

– Zum „sonstigen Bereich“ zählen alle diejenigen Tätig-

 Berufsabschluss bzw. angestrebter Berufsabschluss

 

Bei Auszubildenden und  ist 
der durch die Ausbildung angestrebte Berufsabschluss an-

8

9
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eingetragen wird. Ansonsten ist für jede beschäftigte Person 
der vorhandene Berufsabschluss anzugeben.  

 
 

-

 

 
 

Die „Pflegefachfrau“ bzw. der „Pflegefachmann“
nach dem Pflegeberufegesetz ist separat zu erfassen. Hier 

 diesem Rahmen einen gesonderten Abschluss in der Alten-

wollen. Die bisher im Alten- und im Krankenpflegegesetz 
 getrennt geregelten Pflegeausbildungen werden seit 2020 in 
dem neuen Pflegeberuf zusammengeführt.

-
-
-

nen die Ausbildungen noch abgeschlossen werden. Bei diesen 
-

-

Beschäftigten ist die Angabe der bisherigen Berufsabschlüsse 

Gesundheits- und Pflegeassistenten sind bei den Alten-

Zu den Abschlüssen im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe  
 

-

-

-

diesen gleichgestellt sind.

 

-
ten 

-

10 Ausbildungsjahr

 
rinnen erfolgen.

Ausbildung in diesem Jahr begonnen haben und bei denen 

Jahr der Berufsausbildung angerechnet
zweiten Ausbildungsjahr nachgewiesen werden.

 
nicht bestandener Abschlussprüfung ihre Berufsausbildung 
fortgesetzt haben  

 

Ausbildung in Teilzeit
einer entsprechenden Vollzeitausbildung angegeben werden.

-
dungsjahr signiert werden.

Die berufliche Umschulung soll zu einer anderen beruflichen 
Tätigkeit befähigen. 

 
Schülerinnen erfolgen.

 
Pflegever-

sicherungsgesetz

 

 
Voraussetzung ist die Entscheidung der Pflegekasse bzw. des 

Pflegebedürftigkeit und die Zuordnung der Pflegebedürftigen 

-
hausaufenthalt direkt in die Pflegeeinrichtung aufgenommen 

jedoch noch keine Zuordnung zu einem bestimmten Pflege-
-

 
zum Erhebungsstichtag mit zu berücksichtigen.

–  

–  

– Kurzzeit- oder teilstationäre Pflege im Rahmen der  

Machen Sie bitte auch bei der teilstationären Pflege  

Vertrag besteht. Die Angaben sind für 
jeden Pflegebedürftigen einzeln aufzulisten.

Nicht zu erfassen sind:

– -
Antrag auf Feststellung der Pflegebedürftig-

keit abgelehnt worden ist oder die keinen Antrag gestellt 
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-

-

– -
 

–  

 
.

 Grad der Pflegebedürftigkeit

Es zählt der am Stichtag bewilligte Pflegegrad. Soweit für 
Pflegebedürftige noch keine Zuordnung zu einem bestimmten 
Pflegegrad erfolgt ist – wie unter 12 beschrieben – und diese 

 Art der Pflegeleistung

 

gewährung am Stichtag ist entscheidend. 

 

 
Anzugeben ist die Postleitzahl. 

Sofern die Postleitzahl des früheren Wohnorts bei dieser  
Erhebung nicht bekannt
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